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Anlage 3 zur Stellungnahme der Gemeinde Ellefeld zum Bauantrag einer 
lizensierten Anbauvereinigung nach dem Konsumcannabisgesetz (KCanG) 
 
für die Sitzung des Gemeinderates vom 25.06.2025 
 
    Datum: 16.06.2025 

 
 

 öffentlich 
 

 nichtöffentlich 
   

 
Baugesetzbuch (BauGB)  
 
§ 36 Abs. 2 Baugesetzbuch BauGB  
(2) Das Einvernehmen der Gemeinde und die Zustimmung der höheren Verwaltungsbehörde dürfen 
nur aus den sich aus den §§ 31, 33, 34 und 35 ergebenden Gründen versagt werden. Das 
Einvernehmen der Gemeinde und die Zustimmung der höheren Verwaltungsbehörde gelten als 
erteilt, wenn sie nicht binnen zwei Monaten nach Eingang des Ersuchens der Genehmigungsbehörde 
verweigert werden; dem Ersuchen gegenüber der Gemeinde steht die Einreichung des Antrags bei 
der Gemeinde gleich, wenn sie nach Landesrecht vorgeschrieben ist. Die nach Landesrecht 
zuständige Behörde kann ein rechtswidrig versagtes Einvernehmen der Gemeinde ersetzen. 
 
Sächsische Bauordnung (SächsBO)  
 
§ 71 SächsBO Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens 
(1) Hat eine Gemeinde ihr nach § 14 Absatz 2 Satz 2, § 22 Absatz 5 Satz 1, § 36 Absatz 1 Satz 1 und 2 
des Baugesetzbuches erforderliches Einvernehmen rechtswidrig versagt, ist das fehlende 
Einvernehmen nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4 zu ersetzen. 
(2)1§ 114 der Sächsischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 
(SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Februar 2022 (SächsGVBl. S. 134) 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, findet keine Anwendung. 2§§  115 und 116 
der Sächsischen Gemeindeordnung finden nach Maßgabe der Absätze 1, 3 und 4 Anwendung. 
(3)1Entscheidungen der Bauaufsichtsbehörde in Fällen des Absatzes 1 gelten im Hinblick auf das 
versagte Einvernehmen der Gemeinde zugleich als Ersatzvornahme im Sinne des § 116 der 
Sächsischen Gemeindeordnung. 2Sie sind insoweit zu begründen. 3Widerspruch und 
Anfechtungsklage haben auch insoweit keine aufschiebende Wirkung, als die Genehmigung als 
Ersatzvornahme gilt. 
(4)1Die Gemeinde ist vor Erlass der Genehmigung anzuhören. 2Dabei ist ihre Gelegenheit zu geben, 
binnen angemessener Frist erneut über das gemeindliche Einvernehmen zu entscheiden. 
Gesetz zum Kontrollierten Umgang mit Cannabis und zur Änderung weiterer Vorschriften  
Cannabisgesetz (CanG) v. 27.03-2024  
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Artikel 1 Gesetz zum Umgang mit Konsumcannabis - Konsumcannabisgesetz (KCanG)  
§§ 1, 5, 11, 13, 17 und 22 Konsumcannabisgesetz (KCanG)  
 
§ 1 Begriffsbestimmungen KCanG 
Im Sinne dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen ist oder 
sind 
1.Cannabinoide: Inhaltsstoffe von Cannabis, die sich an Rezeptoren des Endocannabinoidsystems im 
menschlichen Körper binden können; 
2.Tetrahydrocannabinol (THC): die natürliche Wirkstoffgruppe Delta-9-Tetrahydrocannabinol; 
3.Cannabidiol (CBD): die natürliche Wirkstoffgruppe Cannabidiol; 
4.Marihuana: die getrockneten Blüten und die blütennahen Blätter der Cannabispflanze; 
5.Haschisch: das abgesonderte Harz der Cannabispflanze; 
6.Stecklinge: Jungpflanzen oder Sprossteile von Cannabispflanzen, die zur Anzucht von 
Cannabispflanzenverwendet werden sollen und über keine Blütenstände oder Fruchtstände 
verfügen; 
7. Vermehrungsmaterial: Samen und Stecklinge von Cannabispflanzen; 
8. Cannabis: Pflanzen, Blüten und sonstige Pflanzenteile sowie Harz der zur Gattung Cannabis 
gehörenden Pflanzen einschließlich den pflanzlichen Inhaltsstoffen nach Nummer 1 und 
Zubereitungen aller vorgenannten Stoffe mit Ausnahme von 
a) Cannabis zu medizinischen Zwecken oder Cannabis zu medizinisch-wissenschaftlichen Zwecken im 
Sinne von § 2 Nummer 1 und 2 des Medizinal-Cannabisgesetzes, 
b) CBD, 
c) Vermehrungsmaterial, 
d) Nutzhanf und 
e) Pflanzen als Teil von bei der Rübenzüchtung gepflanzten Schutzstreifen, wenn sie vor der Blüte 
vernichtet werden; 
9. Nutzhanf: Pflanzen, Blüten und sonstige Pflanzenteile der zur Gattung Cannabis gehörenden 
Pflanzen, 
a) wenn der Verkehr mit ihnen – ausgenommen der Anbau – ausschließlich gewerblichen oder 
wissenschaftlichen Zwecken dient, die einen Missbrauch zu Rauschzwecken ausschließen, und 
aa) sie aus dem Anbau in Mitgliedstaaten der Europäischen Union mit zertifiziertem 
Saatgut von Hanfsorten stammen, die am 15. März des Anbaujahres im gemeinsamen 
Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten aufgeführt sind und die nach Artikel 
17 der Richtlinie 2002/53/EG des Rates vom 13. Juni 2002 über einen gemeinsamen 
Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten (ABl. L 193 vom 20.7.2002, S. 1), die 
durch die Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 (ABl. L 268 vom 18.10.2003, S. 1) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung durch die Europäische Kommission im 
Amtsblatt der Europäischen Union Reihe C veröffentlicht sind, oder 
bb) ihr Gehalt an Tetrahydrocannabinol 0,3 Prozent nicht übersteigt oder 
b) wenn 
aa) sie von Unternehmen der Landwirtschaft angebaut werden, die 
aaa) die Voraussetzungen des § 1 Absatz 4 des Gesetzes über die Alterssicherung 
der Landwirte erfüllen, mit Ausnahme von Unternehmen der Forstwirtschaft, 
des Garten- und Weinbaus, der Fischzucht, der Teichwirtschaft, der Imkerei, der 
Binnenfischerei und der Wanderschäferei, oder 
bbb) für eine Direktzahlung nach den Vorschriften über Direktzahlungen im Rahmen 
der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union in Betracht kommen, und 
bb) der Anbau ausschließlich aus zertifiziertem Saatgut von Hanfsorten erfolgt, die am 
15. März des Anbaujahres im gemeinsamen Sortenkatalog für landwirtschaftliche 
Pflanzenarten aufgeführt sind und die nach Artikel 17 der Richtlinie 2002/53/EG in 
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der jeweils geltenden Fassung durch die Europäische Kommission im Amtsblatt der 
Europäischen Union Reihe C veröffentlicht sind; 
10. Zubereitung: ein Stoffgemisch oder die Lösung eines oder mehrerer Stoffe außer den natürlich 
vorkommenden Stoffgemischen und Lösungen, unabhängig von dem Aggregatzustand des 
Stoffgemischs oder der Lösung; 
11. Eigenanbau: nichtgewerblicher Anbau zum Zweck des Eigenkonsums; 
12. privater Eigenanbau: der Eigenanbau im Bereich der Wohnung; 
13. Anbauvereinigungen: 
a) eingetragene nicht wirtschaftliche Vereine oder 
b) eingetragene Genossenschaften, deren ausschließlicher Zweck der gemeinschaftliche 
nichtgewerbliche Eigenanbau und die Weitergabe von Cannabis zum Eigenkonsum durch und an 
Mitglieder, die Weitergabe von Vermehrungsmaterial sowie die Information von Mitgliedern über 
cannabisspezifische Suchtprävention und -beratung ist; 
14. Werbung: jede Art von kommerzieller Kommunikation mit dem Ziel, der Wirkung oder der 
wahrscheinlichen Wirkung, den Konsum oder die Weitergabe von Cannabis unmittelbar oder 
mittelbar zu fördern, unabhängig davon, ob die Kommunikation über das gesprochene Wort 
persönlich oder im Hörfunk, digital, in der Presse oder in einer anderen gedruckten Veröffentlichung 
innerhalb oder außerhalb geschlossener Räume einschließlich Schaufensterwerbung erfolgt; als 
Werbung gilt auch solche kommerzielle Kommunikation, bei der davon ausgegangen werden muss, 
dass sie von einem nicht unerheblichen Teil der Adressatinnen und Adressaten als Werbung für 
Cannabis gemäß dem ersten Halbsatz wahrgenommen wird; 
15. Sponsoring: jede Förderung von Einzelpersonen, Anbauvereinigungen oder Veranstaltungen in 
Form von Geld-, Sach- oder Dienstleistungen mit dem Ziel, der Wirkung oder der wahrscheinlichen 
Wirkung, den Konsum oder die Weitergabe von Cannabis unmittelbar oder mittelbar zu fördern; 
ausgenommen sind Förderungen im Binnenverhältnis zwischen einer Anbauvereinigung und ihren 
Mitgliedern; 
16. Wohnsitz: der Ort, an dem eine Person seit mindestens sechs Monaten eine Wohnung unter 
Umständen innehat, die darauf schließen lassen, dass sie die Wohnung beibehalten und benutzen 
wird; 
17. gewöhnlicher Aufenthalt: der Ort, an dem sich eine Person unter Umständen aufhält, die 
erkennen lassen, dass sie an diesem Ort oder in diesem Gebiet nicht nur vorübergehend verweilt; 
solche Umstände sind bei einem zeitlich zusammenhängenden Aufenthalt an einem Ort von 
mindestens sechs Monaten Dauer anzunehmen, wobei kurzfristige Unterbrechungen 
unberücksichtigt bleiben; 
18. Kinder: Personen, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben; 
19. Jugendliche: Personen, die das 14. Lebensjahr, aber noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet 
haben; 
20. Heranwachsende: Personen, die das 18. Lebensjahr, aber noch nicht das 21. Lebensjahr vollendet 
haben; 
21. Gewächshäuser: in oder außerhalb von geschlossenen Räumlichkeiten befindliche, in sich 
abgeschlossene Anbauorte für Cannabispflanzen oder Vermehrungsmaterial; 
22. befriedetes Besitztum: eine Anbaufläche, ein Grundstück, ein Gewächshaus, ein Gebäude oder 
ein Teil eines Gebäudes, die, das oder der von der berechtigten Person in äußerlich erkennbarer 
Weise durch Schutzvorrichtungen gegen das beliebige Betreten gesichert ist; 
23. Präventionsbeauftragter: die für den Gesundheits- und Jugendschutz sowie für Sucht- und 
Präventionsfragen beauftragte Person; 
24. Angehörige: 
a) Verwandte und Verschwägerte gerader Linie, der Ehegatte oder der Lebenspartner, der Verlobte, 
Geschwister, Ehegatten oder Lebenspartner der Geschwister, Geschwister der Ehegatten 
oder Lebenspartner, und zwar auch dann, wenn die Ehe oder die Lebenspartnerschaft, die die 
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Beziehung begründet hat, nicht mehr besteht oder wenn die Verwandtschaft oder Schwägerschaft 
erloschen ist, sowie 
b) Pflegeeltern und Pflegekinder. 
 
§ 5 Konsumverbot 
(1) Der Konsum von Cannabis in unmittelbarer Gegenwart von Personen, die das 18. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, ist verboten. 
(2) Der öffentliche Konsum von Cannabis ist verboten: 
1. in Schulen und in deren Sichtweite, 
2. auf Kinderspielplätzen und in deren Sichtweite, 
3. in Kinder- und Jugendeinrichtungen und in deren Sichtweite, 
4. in öffentlich zugänglichen Sportstätten und in deren Sichtweite, 
5. in Fußgängerzonen zwischen 7 und 20 Uhr und 
6. innerhalb des befriedeten Besitztums von Anbauvereinigungen und in deren Sichtweite. 
Im Sinne von Satz 1 ist eine Sichtweite bei einem Abstand von mehr als 100 Metern von dem 
Eingangsbereich der in Satz 1 Nummer 1 bis 4 und 6 genannten Einrichtungen nicht mehr gegeben. 
(3) In militärischen Bereichen der Bundeswehr ist der Konsum von Cannabis verboten. 
 
§ 11 Erlaubnispflicht 
(1) Wer gemeinschaftlich Cannabis anbaut und zum Eigenkonsum an Mitglieder weitergibt, bedarf 
einer Erlaubnis der zuständigen Behörde. 
(2) Die Erlaubnis darf ausschließlich Anbauvereinigungen erteilt werden. 
(3) Die zuständige Behörde erteilt die Erlaubnis auf Antrag, wenn 
1. die vertretungsberechtigten Personen der Anbauvereinigung unbeschränkt geschäftsfähig sind und 
die für den Umgang mit Cannabis und Vermehrungsmaterial erforderliche Zuverlässigkeit besitzen, 
2. die Anbauvereinigung gewährleistet, dass Cannabis und Vermehrungsmaterial innerhalb ihres 
befriedeten Besitztums ausreichend gegen den Zugriff durch unbefugte Dritte, insbesondere Kinder 
und Jugendliche, geschützt ist, und 
3. die Anbauvereinigung die Einhaltung der sonstigen Vorgaben dieses Gesetzes und der auf Grund 
dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für Anbauvereinigungen gewährleistet. 
(4) Der Antrag auf Erlaubnis ist schriftlich oder elektronisch zu stellen und hat folgende Angaben und 
Nachweis ein deutscher Sprache zu enthalten: 
1. Name, Telefonnummer und elektronische Kontaktdaten sowie Anschrift des Sitzes der 
Anbauvereinigung, 
2. zuständiges Registergericht und die Registernummer der Anbauvereinigung, 
3. Vorname, Name, Geburtsdatum, Anschrift und elektronische Kontaktdaten der 
Vorstandsmitglieder und der sonstigen vertretungsberechtigten Personen der Anbauvereinigung, 
4. Vorname, Name, Geburtsdatum, Anschrift und elektronische Kontaktdaten aller entgeltlich 
Beschäftigten der Anbauvereinigung, die Zugang zu Cannabis und Vermehrungsmaterial erhalten, 
5. ein höchstens drei Monate vor der Antragstellung auf Erlaubnis erteiltes Führungszeugnis zur 
Vorlage bei einer Behörde nach § 30 Absatz 5 des Bundeszentralregistergesetzes sowie eine 
höchstens drei Monate vor der Antragstellung auf Erlaubnis erteilte Auskunft aus dem 
Gewerbezentralregister nach § 150 Absatz 1 Satz 1 der Gewerbeordnung für jedes Vorstandsmitglied 
sowie für jede sonstige vertretungsberechtigte Person der Anbauvereinigung, 
6. die geschätzte zukünftige Zahl der Mitglieder der Anbauvereinigung, 
7. Lage oder voraussichtliche Lage des befriedeten Besitztums der Anbauvereinigung nach Ort, 
Straße und Hausnummer, gegebenenfalls Angabe der Flurbezeichnung, der Bezeichnung des 
Gebäudes und des Gebäudeteils, 
8. Größe oder voraussichtliche Größe der Anbauflächen und Gewächshäuser der Anbauvereinigung 
in Hektar oder Quadratmetern, 
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9. die Mengen Cannabis in Gramm, getrennt nach Marihuana und Haschisch, die voraussichtlich pro 
Jahr angebaut und weitergegeben werden, 
10. Darlegung der getroffenen oder voraussichtlichen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen gemäß  
§ 22 Absatz1, 
11. Vorname, Name, Geburtsdatum, Anschrift und elektronische Kontaktdaten des nach § 23 Absatz 
4 Satz 2 ernannten Präventionsbeauftragten sowie Nachweis seiner nach § 23 Absatz 4 Satz 5 
nachzuweisenden Beratungs- und Präventionskenntnisse, 
12. das nach § 23 Absatz 6 zu erstellende Gesundheits- und Jugendschutzkonzept. 
(5) Die zuständige Behörde soll innerhalb von drei Monaten nach Eingang aller in Absatz 4 genannten 
Angaben und Nachweise über den Antrag auf Erlaubnis entscheiden. 
(6) Anbauvereinigungen haben der zuständigen Behörde folgende nach Beantragung der Erlaubnis 
eingetretene Änderungen unverzüglich nach Kenntniserlangung, spätestens jedoch einen Monat 
nach Eintritt der Rechtskraft, mitzuteilen: 
1. Änderungen in Bezug auf die in Absatz 4 Nummer 1 bis 4 und 6 bis 12 genannten Angaben und 
Nachweise, 
2. rechtskräftige Verurteilungen eines Vorstandsmitglieds oder einer sonstigen 
vertretungsberechtigten Person der Anbauvereinigung wegen der in § 12 Absatz 2 Nummer 1 
genannten Straftaten und 
3. Entscheidungen, Verzichte und Bußgeldentscheidungen, die in § 149 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 der 
Gewerbeordnung genannt sind, gegen ein Vorstandsmitglied oder eine sonstige 
vertretungsberechtigte Person der Anbauvereinigung. 
(7) Die Erlaubnis kann nicht an Dritte übertragen werden. 
 
§ 13 Inhalt der Erlaubnis 
(1) Die Erlaubnis umfasst den gemeinschaftlichen Eigenanbau und die Weitergabe des in 
gemeinschaftlichem Eigenanbau angebauten Cannabis durch und an Mitglieder der 
Anbauvereinigung zum Eigenkonsum gemäß den Vorgaben dieses Kapitels. 
(2) Die Erlaubnis muss das befriedete Besitztum der Anbauvereinigung eindeutig bezeichnen. Sie darf 
sich nur auf Tätigkeiten innerhalb des befriedeten Besitztums der Anbauvereinigung erstrecken. 
(3) Die Erlaubnis ist auf die jährlichen Eigenanbau- und Weitergabemengen an Cannabis zu 
begrenzen, die für die Deckung des Eigenbedarfs der Mitglieder der Anbauvereinigung für den 
Eigenkonsum voraussichtlich erforderlich sind. Die zuständige Behörde hat die Erlaubnis in Bezug auf 
die jährlichen Eigenanbau- und Weitergabemengen an Cannabis nachträglich anzupassen, wenn die 
Anbauvereinigung aufgrund veränderter Mitgliederzahlen 
nachweist, dass sich die für die Deckung des Eigenbedarfs nötige jährliche Eigenanbau- und 
Weitergabemenge verändert hat. 
(4) Die zuständige Behörde kann die Erlaubnis bei ihrer Erteilung oder nachträglich mit Bedingungen 
und Auflagen versehen, um die Erfüllung der nach diesem Gesetz für die Erteilung der Erlaubnis 
festgelegten Voraussetzungen sicherzustellen. 
 
§ 17 Anforderungen an den gemeinschaftlichen Eigenanbau von Cannabis; 
Verordnungsermächtigung 
(1) In Anbauvereinigungen darf Cannabis nur von Mitgliedern gemeinschaftlich angebaut werden. 
Anbauvereinigungen dürfen geringfügig Beschäftigten im Sinne des § 8 Absatz 1 des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch nur dann unmittelbar mit dem gemeinschaftlichen Eigenanbau oder der Weiter-
gabe von Cannabis verbundene Tätigkeiten übertragen, wenn diese Mitglieder der Anbauvereinigung 
sind. Sie dürfen sonstige entgeltlich Beschäftigte, unabhängig davon, ob diese Mitglieder oder 
Nichtmitglieder sind, oder andere Nichtmitglieder nur mit Tätigkeiten beauftragen, die nicht 
unmittelbar mit dem gemeinschaftlichen Eigenanbau oder der Weitergabe von Cannabis verbunden 
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sind. Dasselbe Nichtmitglied darf von einer Anbauvereinigung mit mehr als einer Art von Tätigkeit 
nach Satz 3 nur beauftragt werden, wenn es entgeltlich beschäftigt wird. 
(2) Die Mitglieder der Anbauvereinigung haben beim gemeinschaftlichen Eigenanbau von Cannabis 
aktiv mitzuwirken. Eine aktive Mitwirkung ist insbesondere gegeben, wenn Mitglieder der 
Anbauvereinigung beim gemeinschaftlichen Eigenanbau und bei unmittelbar mit dem 
gemeinschaftlichen Eigenanbau verbundenen Tätigkeiten eigenhändig mitwirken. 
(3) Anbauvereinigungen haben beim gemeinschaftlichen Eigenanbau die Grundsätze der guten 
fachlichen Praxis einzuhalten. Sie haben ausreichende Vorkehrungen zu treffen, damit Risiken für die 
menschliche Gesundheit, die durch die in Absatz 4 genannten Stoffe, Materialien oder Gegenstände 
entstehen können, minimiert werden. 
(4) Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Gesundheit durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates, 
soweit dies zum Schutz der Gesundheit erforderlich ist, Folgendes festzulegen: 
1. Höchstgehalte der folgenden Stoffe oder von deren Abbau-, Umwandlungs- oder 
Reaktionsprodukten in oder auf in Anbauvereinigungen gemeinschaftlich angebautem Cannabis oder 
Vermehrungsmaterial: 
a) Pflanzenschutzmittel im Sinne des Artikels 2 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des Rates 
(ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 1; L 45 vom 18.2.2020, S. 81), die zuletzt durch die Verordnung 
(EU) 2022/1438 (ABl. L 227 vom 1.9.2022, S. 2) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung, 
b) Düngemittel im Sinne des Düngegesetzes, 
c) andere Pflanzen- oder Bodenbehandlungsmittel, 
d) Biozid-Produkte im Sinne des Chemikaliengesetzes, soweit sie dem Vorratsschutz oder der 
Schädlingsbekämpfung dienen, 
e) Mykotoxine, Schwermetalle oder sonstige vergleichbare gesundheitlich nicht erwünschte Stoffe 
und 
f) Mikroorganismen, 
2. Höchstgehalte für 
a) Stoffe in Verpackungen und sonstigen Materialien und Gegenständen, die dazu bestimmt sind, mit 
Cannabis oder Vermehrungsmaterial in Berührung zu kommen, und 
b) den Übergang von Stoffen aus Verpackungen und sonstigen Materialien und Gegenständen, die 
dazu bestimmt sind, mit Cannabis oder Vermehrungsmaterial in Berührung zu kommen, in oder 
auf Cannabis oder Vermehrungsmaterial, 
3. das Verfahren zur Festsetzung von Höchstgehalten sowie Vorgaben für die Datenanforderungen 
zur 
Festsetzung von Höchstgehalten und 
4. landwirtschaftliche, gartenbauliche oder sonstige Anforderungen an den gemeinschaftlichen 
Eigenanbau 
in Anbauvereinigungen, insbesondere in Bezug auf Hygiene, Trocknung, Lagerung oder den 
Wassergehalt von in Anbauvereinigungen gemeinschaftlich angebautem Cannabis oder 
Vermehrungsmaterial. 
 
 
§ 22 Sicherung und Transport von Cannabis und Vermehrungsmaterial 
(1) Anbauvereinigungen haben Cannabis und Vermehrungsmaterial gegen den Zugriff durch 
unbefugte Dritte, insbesondere durch Kinder und Jugendliche, zu schützen. Befriedetes Besitztum, in 
oder auf dem Cannabis und Vermehrungsmaterial angebaut, gewonnen oder gelagert wird, ist durch 
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Umzäunung, einbruchsichere Türen und Fenster oder andere geeignete Schutzmaßnahmen gegen 
unbefugtes Betreten und gegen die Wegnahme von Cannabis oder Vermehrungsmaterial zu sichern. 
(2) Anbauvereinigungen dürfen Cannabis und Vermehrungsmaterial nicht außerhalb des in der 
Erlaubnis nach §11 Absatz 1 genannten befriedeten Besitztums lagern oder mit Ausnahme der in den 
Absätzen 3 und 5 genannten Fälle an andere Orte als das in der Erlaubnis nach § 11 Absatz 1 
genannte befriedete Besitztum verbringen. 
(3) Der Transport von mehr als 25 Gramm Cannabis zwischen Teilen des befriedeten Besitztums 
derselben Anbauvereinigung ist zulässig, wenn die Teile räumlich unmittelbar miteinander 
verbunden sind oder wenn 
1. die Menge des jeweils transportierten Cannabis ein Zwölftel der nach § 13 Absatz 3 erlaubten 
jährlichen Eigenanbau- und Weitergabemenge nicht überschreitet, 
2. das transportierte Cannabis gegen den Zugriff durch unbefugte Dritte, insbesondere durch Kinder 
und Jugendliche, geschützt und das zum Transport verwendete Behältnis durch geeignete 
Schutzmaßnahmen gegen die Wegnahme des Cannabis gesichert ist, 
3. die Anbauvereinigung das Datum, die Start- und Zieladresse des Transports sowie die Mengen in 
Gramm und Sorten des transportierten Cannabis spätestens einen Werktag vor Beginn des 
Transports gegenüber der zuständigen Behörde schriftlich oder elektronisch anzeigt, 
4. der Transport durch mindestens ein Mitglied oder in Begleitung mindestens eines Mitglieds der 
Anbauvereinigung durchgeführt wird und 
5. das den Transport durchführende oder begleitende Mitglied beim Transport seinen 
Mitgliedsausweis der Anbauvereinigung, eine analoge oder digitale Kopie der Erlaubnis der 
Anbauvereinigung nach § 11 Absatz 1 sowie eine von der Anbauvereinigung ausgestellte und von 
einer vertretungsberechtigten Person der Anbauvereinigung eigenhändig unterzeichnete 
Transportbescheinigung mit sich führt. 
(4) Die in Absatz 3 Nummer 5 genannte Transportbescheinigung muss die folgenden Angaben 
enthalten: 
1. Name und Anschrift des Sitzes der Anbauvereinigung, 
2. Datum des Transports, 
3. Start- und Zieladresse des Transports, 
4. Mengen in Gramm und Sorten des transportierten Cannabis und 
5. Name und Kontaktdaten der für die Anzeige nach Absatz 3 Nummer 3 zuständigen Behörde. 
(5) Der Transport von Vermehrungsmaterial zwischen den Teilen des befriedeten Besitztums 
derselben Anbauvereinigung oder zwischen dem befriedeten Besitztum unterschiedlicher 
Anbauvereinigungen ist zulässig; § 20 Absatz 5 bleibt unberührt. 
 
 
 
 
 
 
 
 


